
Gefahrstoffbezeichnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Firma:

Arbeitsbereich: Kundendienst

Verantwortlich: ______________________________

BETRIEBSANWEISUNG Stand: ____________

GEM. §14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Kunde
Tätigkeit: Ausbau ungeöffneter asbesthaltiger SpeicherheizgeräteUnterschrift

Die Speicherheizgeräte enthalten asbesthaltige Bauteile
ASBEST, Chrysotil / Weißasbest

Lieferant: Typ: Baujahr:

Durch Einatmen von Asbestfasern können langfristig entstehen:
– Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose)
– gutartige Veränderungen des Rippenfells (Pleura)
– Lungenkrebs
– bösartige Erkrankungen des Rippen- oder des Bauchfells (Mesotheliom)

Gerät in keinem Fall öffnen; Gerät vorsichtig transportieren (Staubentwicklung
vermeiden)
Arbeiten in folgenden Schritten ausführen:
– allseitiges, staubdichtes Abkleben aller erreichbaren Geräteöffnungen
– Entfernen elektrischer Anschlussleitungen und staubdichtes Abkleben der

Leitungsdurchführungen
– vollständiges Einpacken des Gerätes in reißfeste, antistatische Folie
– Kennzeichnung der äußeren Verpackung mit Aufkleber „a“
– Absaugen der Aufstellfläche des Gerätes mit dem geprüften Industrie-

staubsauger, Verwendungskategorie K1

Hersteller Typ
– Während der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen

Bei Beschädigung der staubdichten Verklebung, der Verpackung oder des Gerätes
mit Staubaustritt: – Staub mit geprüftem Industriestaubsauger, Verwendungskategorie
K1, aufnehmen – Gerät erneut staubdicht verpacken

Notruf:

Staubdicht verpacktes Gerät aus dem Gebäude transportieren und zur Sammelstelle

bringen
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Abb. 1: Staubdichtes Abkleben aller erreichbaren Ge-
räteöffnungen

Abb. 2: Vollständiges Einpacken des Gerätes in reiß-
feste, antistatische Folie

Abb. 3: Absaugen der Aufstellfläche des Gerätes mit
einem geprüften Industrie-Staubsauger,Verwendungs-
kategorie K 1

– Betriebsanweisungen müssen ar-
beitsplatz- und tätigkeitsbezogen
sein. Sie müssen den Beschäftigten
eindeutige und unmissverständliche
Verhaltensregeln und Hinweise zum
sicheren Arbeiten geben.

– Betriebsanweisungen sind in ver-
ständlicher Form und in der Spra-
che des Beschäftigten abzufassen.
Es sollen wirklich nur die Gefahren
und Verhaltensregeln beschrieben
werden, die für den speziellen Ar-
beitsplatz zutreffen bzw. auf die

der Mitarbeiter reagieren und Ein-
fluss nehmen kann.

– Das bedeutet u. a. auch, dass Hin-
weise auf besondere Gefahren (R-
Sätze) sowie Sicherheitsratschläge
(S-Sätze) nicht einfach übernommen
werden dürfen, sondern durch ein-
deutige Angaben konkretisiert wer-
den müssen.

– Betriebsanweisungen sind ständig
zu aktualisieren, d. h. stets an neue
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
und betriebliche Veränderungen an-
zupassen.

– Keine Betriebsanweisungen sind
Betriebs-, Bedienungs- und Ge-
brauchsanleitungen für Geräte und
Sicherheitsdatenblätter für Gefahr-
stoffe.

Die umseitig abgebildete Muster-
betriebsanweisung ist auf den darge-
stellten Gefahrstoffumgang abge-
stimmt.

Bitte ergänzen Sie die Betriebsanwei-
sung mit den notwendigen betriebs-
spezifischen Angaben; Nicht-
zutreffendes ist ggf. zu streichen.

Musterbetriebsanweisungen für die Praxis
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